














Anhang 1: 

Eingriffe gemäss den Tierschutzrichtlinien für die Haltung von Ziegen (BVET 1.12.2003)
Gemäss einer Revision von Artikel 65 der Tierschutzverordnung dürfen seit dem 1. September 2001 bei Ziegen keine schmerz-
haften Eingriffe mehr ohne Schmerzausschaltung erfolgen.

Das Entfernen des Hornansatzes bei jungen Ziegen ist ein schmerzhafter Eingriff. Der Eingriff muss daher unter Schmerzaus-
schaltung erfolgen. Bei der Vornahme des Eingriffs ist zu berücksichtigen, dass bei jungen Ziegen Haut und Schädeldecke 
dünner ausgebildet sind als bei Kälbern. Ätzstifte und -pasten sowie Heissluftgeräte eignen sich nicht für das Entfernen des 
Hornansatzes.

Anhang 2: 
Eingriffe gemäss den Tierschutzrichtlinien für die Haltung von Schafen (BVET 1.12.2003)
7.1	 Fachkundige Personen dürfen folgende Eingriffe ohne Schmerzausschaltung vornehmen (ART 65 ABS. 2 TschV):

Das Kürzen des Schwanzes bei Lämmern bis zum Alter von 7 Tagen; der Schwanzstummel muss After und Zucht
bedecken. Grundsätzlich soll dieser Eingriff, wenn überhaupt nötig, so früh wie moglich erfolgen. Sind die Tiere älter als	
7 Tage, muss der Eingriff unter Schmerzausschaltung durchgeführt werden. Insbesondere Herbstlämmer, die für die Mast 
bestimmt sind, können uncoupiert bleiben.

7.2	 Aufgrund der Revision von Artikel 65 der Tierschutzverordnung darf seit dem 1. September 2001 das Kastrieren von
männlichen Schafen nur noch unter Schmerzausschaltung erfolgen.

7.3	 Das Entfernen des Hornansatzes bei jungen Schafen behornter Rassen ist ein schmerzhafter Eingriff. Der Eingriff muss
daher unter Schmerzausschaltung erfolgen. Bei der Vornahme des Eingriffs ist zu berücksichtigen, dass bei jungen Schafen 
Haut und Schädeldecke dünner ausgebildet sind als bei Kälbern. Ätzstifte und -pasten sowie Heissluftgeräte eignen sich 
nicht für das Entfernen des Hornansatzes.

Rechtliche Voraussetzunge für die Vornahme von Eingriffen am Tier
Erläuterung zu schmerzhafte Eingriffe ohne Schmerzausschaltung
Nach Artikel 65 Absatz 2 der TschV dürfen schmerzhafte Eingriffe, die von der Schmerzausschaltugspflicht ausgenommen sind, 
nur von einer fachkundigen Person vorgenommen werden. Als solche gilt, wer sich zuvor unter kundiger Anleitung (Kurs) und 
Aufsicht praktischer Erfahrung (Tierarzt) mit dem Eingriff aneignen konnte und dadurch gewährleistet, dass der Eingriff so 
schonend wie möglich durchgeführt wird. Die hierzu nötige Übung kann nur erlangen, respektive behalten, wer regelmässig 
Gelegenheit hat, den Eingriff vorzunehmen.

Erläuterung zu schmerzhafte Eingriffe
Die Kastration von Schafen und Ziegen muss unter Schmerzausschaltung erfolgen.

Abgabe von Tierarzneimittel zur Durchführung des Eingriffs durch  den Tierhalter
Für die Kastration und das Enthornen durch den Tierhalter im eigenen Bestand gilt immer als Abgabevoraussetzung, dass der 
Tierhalter vorgängig einen anerkannten Kurs nach Art. 8 der TAMV besucht hat . Das BVET hat sich zusammen mit dem BLW 
sowie den Berufsorganisationen (Tierärzteschaft, Tierproduzentenverbände und kantonale Vollzugsorgane) auf ein dreistufiges 
Vorgehen geeinigt, wobei die Ausbildung die ersten beiden Stufen umfasst:

1. Kurs mit theoretischen Kenntnissen über Anatomie, relevante Rechtsvorschriften, Nutzen der Anästhesie. Dieser wird mit
einer Lernkontrolle abgeschlossen.

2.	 Erwerben praktischer Fähigkeiten, indem er den Eingriff unter direkter Anleitung des Bestandestierarztes an einer bestimm-
ten Anzahl Tiere erlernt. Anschliessend muss der Bestandestierarzt dem Kantonstierarzt anmelden. Dieser überprüft die 
praktischen Fähigkeiten. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die benötigten Lokalanästhetika zur selbständigen Durchführung des 
Eingriffs abgegeben werden.

3.	 Amtlicher Tierazt überprüft, ob der Tierhalter den Eingriff korrekt durchführt (während einer amtstierärztlichen Kontrolle).
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